Berufskolleg Vera Beckers

Girmesgath 131, 47803 Krefeld
Schulordnung 

1. Teilnahme am Unterricht

· Alle Schüler und Schülerinnen sind verpflichtet, regelmäßig und pünktlich am Unterricht und an den sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen teilzunehmen, sich auf den Unterricht vorzubereiten und sich aktiv daran zu beteiligen, die ihnen gestellten Aufgaben auszuführen sowie die erforderlichen Lern- und Arbeitsmittel bereitzuhalten.

2. Schulversäumnisse

· Ist ein Schüler / eine Schülerin durch Krankheit verhindert die Schule zu besuchen, hat er / sie / haben die Erziehungsberechtigten die Schule unverzüglich mündlich oder schriftlich zu benachrichtigen (Schulgesetz NRW § 43). 

· Bei längeren Schulversäumnissen ist der Schule spätestens am 3. versäumten Unterrichtstag eine Schulunfähigkeitsbescheinigung zuzuleiten.

· Bei begründetem Zweifel kann die Schule ein ärztliches Zeugnis/Attest über die Erkrankung anfordern (Schulgesetz NRW § 43).
· Unentschuldigte oder schuldhafte Versäumnisse sind bei schulpflichtigen Schülern / Schülerinnen Ordnungswidrigkeiten, die mit Geldbußen geahndet werden können.

· Bei nichtschulpflichtigen Schülern / Schülerinnen führt längeres unentschuldigtes Fehlen zur Beendigung des Schulverhältnisses (Schulgesetz NRW § 47).
· Schulversäumnisse von Schülern / Schülerinnen, die über BAFÖG gefördert werden, müssen von der Schule nach 3 unentschuldigten Fehltagen dem Amt für Ausbildungsförderung gemeldet werden.

3. Beurlaubung

· Ein Schüler / eine Schülerin kann nur aus wichtigen Gründen auf Antrag vom Schulbesuch beurlaubt werden. Die Beurlaubung ist rechtzeitig bei der Schulleitung zu beantragen (Schulgesetz NRW § 43).
4. Unterrichtszeiten

· Die regelmäßige Unterrichtszeit beginnt um 7.30 Uhr.
· Während des Unterrichts ist das Essen nicht erlaubt. Das Trinken  von gesunden Kaltgetränken (Wasser, Saft, Tee) ist erlaubt. Über begründete Ausnahmen entscheidet der einzelne Lehrer / Lehrerin.
5. Pausen

· Nach zwei Unterrichtsstunden ist eine Pause.

· Die Schüler und Schülerinnen halten sich in den Pausen im Erdgeschoss bzw. auf dem Schulhof auf.

· Die Unterrichtsräume werden in den Pausen und nach dem Unterricht verschlossen. In den Pausen werden die Räume regelmäßig gelüftet. 
· Dreimaliges Klingeln kündigt eine Regenpause an. Die Schüler und Schülerinnen dürfen sich dann auch auf den Fluren in den oberen Stockwerken aufhalten.
· Beim Verlassen des Schulgrundstücks in den Pausen oder in den Freistunden entfällt die Aufsichtspflicht der Schule.

6. Haftung

· Die Einrichtungen der Schule sind den Schülern / Schülerinnen nur zur Benutzung überlassen. Alle Schüler und Schülerinnen sollten daher bemüht sein, die Einrichtungen zu schonen und für Ordnung und Sauberkeit im Schulgebäude und auf dem Schulgelände zu sorgen. 
· Die Haftung bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Beschädigung oder Verunreinigung von Räumen oder Einrichtungsgegenständen regelt sich nach 

§ 823 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches.

· Verstöße gegen schulrechtliche, strafrechtliche oder andere Bestimmungen sowie Verstöße gegen die „Guten Sitten“ (Verbreitung und Speicherung radikal politischer, religiöser oder pornographischer Informationen) können zu zivil-, straf- und schulrechtlicher Verfolgung führen.
· Bei Verlust von Geld und Wertgegenständen wird nicht gehaftet.

7. Rauchen / Alkohol

· Im gesamten Schulgebäude sowie auf dem Schulgelände besteht Rauchverbot. 
· Das Mitführen sowie der Genuss alkoholischer Getränke sowie von Drogen ist verboten. 
8. Mobiltelefone 

· Mobiltelefone sind während des Unterrichts und bei sonstigen Schulveranstaltungen  grundsätzlich auszuschalten. Zuwiderhandlung führt dazu, dass der Lehrer das Mobiltelefon  im Schulbüro hinterlegt. Das Mitführen von Mobiltelefonen und sonstigen Funksendern und –empfängern  bei Klassenarbeiten und Prüfungen inner- und außerhalb des Prüfungsraumes gilt als Täuschungsversuch.

9. Garderobe / Fund- und Wertsachen / Fahrzeuge / Aufzug

· Fundsachen sind beim Hausmeister abzugeben bzw. abzuholen. Sie werden nicht länger als 6 Monate aufbewahrt. Nicht abgeholte Gegenstände werden dem Fundamt übergeben. Für Wertsachen und Bargeld wird nicht gehaftet.
· Fahrräder sind im Fahrradkeller in den Ständern abzustellen und abzuschließen.

· Der öffentliche Parkplatz Girmesgath (neben dem Stadthaus) ist für die Fahrzeuge der Schülerinnen und Schüler vorgesehen.

· Der Aufzug darf nur zum Transport von Lasten und in Ausnahmefällen von gehbehinderten Schülerinnen / Schülern benutzt werden.

10. Unfallvorsorge

· Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, Verbote und Anordnungen durch die aufsichtsführenden Lehrer sind zu befolgen.

· Innerhalb der Gebäude sind die Flure und die Treppenhäuser als Verkehrswege freizuhalten. Das Sitzen auf dem Boden der Flure ist untersagt.
· Das Befahren des Schulgeländes mit Fahrzeugen aller Art ist grundsätzlich verboten. Dies gilt auch für Fahrräder.

· Wer eine drohende Gefahr oder einen Schaden feststellt, hat dies sofort der Schulleitung, einem Lehrer oder dem Hausmeister zu melden.

· Unfälle und schwerwiegende plötzliche Erkrankungen sind dem nächsten erreichbaren Lehrer zu melden. Bei Unfällen ist umgehend im Sekretariat eine Unfallmeldung auszufüllen.

· Im Alarmfall muss die Alarmordnung befolgt werden.
11. Bild- und Filmaufnahmen

· Abbildungen von Schülerinnen und Schülern, die im Rahmen der schulischen Ausbildung entstehen, können für schulische Publikationen verwendet werden.
12. Inkrafttreten

· Diese Schulordnung ist seit Zustimmung durch die Schulkonferenz in Kraft.

Krefeld, den 11.09.2007

Schomacher

Oberstudiendirektorin 

(Vorsitzende der Schulkonferenz)







